
Zeitschrift: Der Kreis : eine Monatsschrift = Le Cercle : revue mensuelle

Band: 26 (1958)

Heft: 3

Artikel: Homosexuelle werden gewarnt : lebenslängliche Gefängnisstrafe

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-567980

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 30.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-567980
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Homosexuelle werden gewarnt:
Lebenslängliche Gefängnisstrafe

Der Fasching ist wieder einmal vorbei. Wir lud en getanzt und haben uns unseres
Lebens gefreut. Warum auch nicht? Denn selbst wenn der Himmel voller Wolken
hängt, wie er dies kürzlich auch in Zürich tat. wäre es sinnlos, das bisschen Lebensfreude,

das uns wie allen anderen Menschen zusteht, zu unterbinden. Denn Freude

gibt Kraft. Und Kraft brauchen wir alle für den uns immer wieder feindlichen
Alltag. Aber wie dunkel die Wolken im Atomzeitalter des 20. Jahrhunderts noch

sein können und wie sehr die menschliche Gesellschaft auch heute noch, vielleicht
ihr selbst unhewusst. Sündenböcke braucht, erhellt schlagartig einmal wieder eine

kurze Zeitungsnotiz aus England, die unter dem obigen Titel im «News Chronicle»

zu lesen war:
«Der Lord Oberrichter Goddard erinnerte gestern das Berufungsgericht daran,

dass die Höchststrafe für einige homosexuelle Betätigungen immer noch Gefängnis
auf Lebenszeit ist. «So besteht heute noch das Gesetz,» sagte er. Lord Oberrichter
Goddard und zwei andere Richter entschieden ül er die Berufung, die der 29jährige
Ronald Green gegen das l rteil eingelegt hatte, mit dem er in Nottingham zu vier
Jahren Gefängnis verurteilt worden war. Der Verurteilung lagen geschlechtliche
Beziehungen zugrunde, die der Angeklagte innerhalb seiner vier Wände mit ebenfalls

erwachsenen Männern gehabt hatte, die dem A erkehr freiwillig beigestimmt
hatten. (Das Wolfenden Komitee hat ja bekanntlich empfohlen, dass unter solchen

Umständen solche Beziehungen nicht mehr strafbar sein sollten. Red. Notiz der
«News Chronicle».)

Die Richter wurden darüber aufgeklärt, dass Ronald Green, von seinen
geschlechtlichen Vergehen abgesehen, ein Mann von vorbildlichem Charakter sei.

Als er von der Polizei vernommen wurde, war er sofort bereit alles zuzugeben.
Sein V erteidiger sagte. Green hätte den \ ersuch gemacht, mit seiner Vergangenheit

zu brechen. Kr hätte eine Stellung in einer anderen Stadt angenommen, um
den Ort seiner Vergehen zu verlassen, und hätte eine junge Frau kennengelernt,
die er heiraten wollte.

Sein Verteidiger sagte weiterhin, dass sich Green darül er klar sei, dass er eine

gewisse Strafe abbiissen müsse als Zeichen des Absehens, den die menschliche
Gesellschaft solchen Praktiken gegenüber empfände.

Die Berufung wurde abgewiesen.^
Nun wandert also der 29jährige Ronald Green für vier Jahre ins Gefängnis.

Gewiss, man wird ihm sicher bei guter Führung einen grösseren Teil dieser Strafe
erlassen, aber man fragt sieh doch, in welcher geistigen Verfassung dieser 29jährige
(dessen vorbildlicher Charakter vor Gericht ausdrücklieh anerkannt wurde) die
Gefängnisstrafe überstehen wird. I nd darüber hinaus — in welcher geistigen
Verfassung wird er in die «sogenannte» Freiheit zurückkehren? Denn die Bemerkung,
dass er eine Frau gefunden hat. die er heiraten will, ist in Ländern, die noch
immer die Homosexualität zwischen erwachsenen Männern gerichtlieh bestrafen,
allzu durchsichtig. Nach vielleicht drei von den vier Jahreu Gefängnisstrafe wird
Ronald Green aus den Toren eines der Gefängnisse heraustreten, von denen Peter
WildelTood in seinem ersten Buch so vieles zu sagen wusste. Auch in der dann
wiedergewonnenen Freiheit wird Ronald Green weiterhin der Neurotiker bleiben, zu
dem ihn die Verurteilun» gemacht hat. Aber die menschliehe Gesellschaft wird nicht
danach fragen, was ihn zum Neurotiker machte. Es i»t ja viel einfacher zu sagen:
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Ja, ja, die Homosexuellen mih! alle Neurotiker.
Oottlob. dass es Landei gibt. in denen sieh zwei Kieunde der Prohliehkeit einer

T asehingsnacht genau wie <noiniale» Menschen ergehen dürfen. Lander, in denen
die Preunde am Ausklang einer solchen Nacht gemeinsam nach Hause gehen können
(111 ein Zuhause, das m vielen Fallen ihrer heider Welt unisehliesst) und
gemeinsam einschlafen können, ohne furchten zu müssen, dass die Paust der Polizei
hart an ihre Wohnungstui pocht.

4us der Werkstatt des Kreis

Ein wichtiges Urteil in Zürich
In der Tageszeitung \ \ olksi e< hb> vom 14. Fehiuar 19Ö8 lesen wir uher einen

äusseret wichtigen Fntsi Heid des Regierungsrates:
Prof. f )i i Marcel Beck. Winterlluu (dem.), hatte im Kantonsiat folgende Kleine

infr age eingereicht:
Der G er ichtsber ichterstatlung in dei Tagespt esse übet den Mor dfall Oboussier

war zu entnehmen da v- der Tater die \atnen weiterei vier undzivanzig Manner
genannt haben soll, mit denen er nährend seines illegalen 'iufenthaltes in Zurich
homosexuelle Beziehungen unlet hielt. Da der Mordet Siegfried zu teuer Zeit das
20. iltetsjahr noch nuht zutut hgelegt hatte, kommt >n allen diesen Fallen dei
Sti af tat bestand nidet nalut liehet l nzuthi nvt l nmundigen in Ftagd.

Kann det Regiet ungsrat datubet Uiskunft geben. ob the ~ustandigen Geiicht;s-
instanzen diese Seite det Ii agist hen ijfare ion 4mte s uegen n eilet verfolgen und ob
eine Untersuchung eingeleitet winde, um die eventuell Fehlbtu en ohne Ansehen
det Petson straji echt lit h zut Yenmtwottung zu ziehen? Weicht» Möglichkeit sieht
det Reiiiet ungsrat. um the Jugend ein der Nachstellung tluith Homosexuelle zu
schützen und die damn zusammenhangenden Vetbiethen eneigischei als bishei
zu bekämpfen?

DIU lit OIERI INGSR AT ANTWORTET

Der homosexuelle l mgaiig mit Minderiahrigen /wischen 16 und 20' Jahren wtid
nur dann unter Strafe gestellt, wenn dei Minderjährige hie/u verfuhrt wird (Artikel
194 StGB). Der IBjahrigc Walter Siegfried plante schon vor seiner Pdudit aus der
Anstalt Aaihurg. seinen Lehensuntei halt aus dem Kilos \v iderna tui In her Inzucht
zu bestreiten. Ph pflegte sich in Zuiuh an Oiten aufzuhalten, an denen
homosexuell veranlagte Manner verhehlten um mit diesen Beziehungen aufnehmen zu
können. Aus diesem Oiunde wurde ei vom Geritht nuht um wegen Mordes, sondern
au< h wegen gewerbsmässige! widernatürlicher Un/uc ht bestraft. Die Vet fuht ung
eines Minder jahrigen ist aber dann ausgeschlossen, nenn det Minderjährige s vlber
gewet bsmassig homosexuelle Beziehungen anknüpft. Aus diesem Oiunde können
seine Partner sti afrei htl u h niiht /in Rechenschaft gezogen werden.

Dil Jl OHM) \OR \ A( IISTI LIT NOTN 1)1 RCH IlOMOSFAl PH/LH ZU

SCIUTZHV IS I AI Pfi ARE DIR POLIZEI.
• n der Stadt Zurich voi allein dei Stadtpolizei Zurich Die präventiven Massnahmen
sind im weiteren Rahmen des Kampfes gegen die Jugendvei wahi losung zu treffen.
Neben der all 'temeinen Kordei uns; sinnvoller Fiei/eitttestalliiuft kommt der
rechtzeitigen Warniiun und Au I klai u int der Jugendlichen hesondeie Iledeutung /u. Dies
ist vor allem Aulitahe des I' Itei nliauses und der Juj>eiidfiirsois;e. ho hat auch der
«stadtai/tliche Dienst der Stadl Zum Ii Aufklarunsskurse mit I,ein linken eingeführt.
Die J intend Im sollte vvnd su Ii in \ erbindiuut mit dem F.lteinhaus diesen Viifgahen
vei mehrt widmen.»
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